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Sicherheit von Biogasanlagen und Güllebehältern im Landkreis Rotenburg

Sehr geehrter Herr Luttmann,

wir sind bestürzt über die katastrophalen Auswirkungen, die durch die Biogasanlagen

Havarie am 1.4.2012 in Schultenwede (Heidekreis) im Gewässersystem Lünzener

BruchbachNeerse entstanden sind. Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen ist davon

auszugehen, dass auf mehreren Kilometern im Landkreis Rotenburg wertvolle und

gefährdete Lebensgemeinschaften mit hohen Anteilen europarechtlich besonders

geschützten Arten, wie z. B. Flussneunauge, Bachneunauge und Mühlkoppe,

ausgelöscht wurden.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es ähnliche Fälle bereits auch in unse

rem Landkreis gegeben hat und wie die aktuelle Gefahreneinschätzung ist. Es gilt, alles

zu vermeiden, damit es nicht zu weiteren Störfällen mit ähnlich verheerenden Auswirkun

gen auf angrenzende Fließgewässer kommt.

Zur Einschätzung des tatsächlichen Gefährdungspotentials von Biogasanlagen bit

ten wir Sie daher um Beantwortung folgender Fragen:

1. Hat es auch in unserem Landkreis bereits Störfälle mit Biogasanlagen oder Gülle

behältern gegeben, bei denen Schadstoffe (Gülle, Gärreste, verunreinigtes Si

ckerwasser u. ä.) ausgetreten sind?

2. Wo sind solche Fälle aufgetreten und welche Schäden wurden festgestellt?

3. Welche Maßnahmen wurden bei Schadenfällen vom Landkreis veranlasst?
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4. Wurden nach Schadenfällen Auflagen an die Betreiber gemacht? Wurden diese
eingehalten?

5. Wurden bereits Bußgelder im Zusammenhang mit etwaigen Schadenfällen ver
hängt?

6. Wurden bereits Bußgelder wegen der Nichteinhaltung von Auflagen verhängt?
Wurden bereits einmal Anlagen behördlicherseits stillgelegt?

7. Sind die im Landkreis Rotenburg betriebenen Anlagen nach Ihrer Einschätzung si
cher oder müssen ggf. Kontrollen oder Nachrüstungen durchgeführt werden?

Wir bitten Sie, vor dem Hintergrund der massiven Auswirkungen auf den Naturhaushalt
um eine baldige Beantwortung unserer Fragen. Ein Doppel dieser Anfrage werden wir an
die Kreistagsfraktionen und den Umweltausschuss senden.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrage

Wilfried Pils
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